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Rechts- und Staatsphilosophie II 
– Rechts- und Staatsphilosophie in systematischer Darstellung – 

Hans Kelsen: „Wesen und Wert der Demokratie“ (²1929) 

„In der I d e e  der Demokratie – und von ihr, nicht von der ihr 
mehr oder weniger angenäherten politischen W i r k l i c h k e i t  
soll zunächst die Rede sein – vereinigen sich zwei Postulate 
unserer praktischen Vernunft, drängen zwei Urinstinkte des ge-
selligen Lebewesens nach Befriedigung. Fürs erste die Reakti-
on gegen den aus dem gesellschaftlichen Zustande fließenden 
Zwang, der Protest gegen den fremden Willen, dem sich der ei-
gene beugen muß, gegen die Qual der Heteronomie. Es ist die 
Natur selbst, die sich in der Forderung der F r e i h e i t  gegen 
die Gesellschaft aufbäumt. – Die Last fremden Willens, die so-
ziale Ordnung auferlegt, wird um so drückender empfunden, je 
unmittelbarer im Menschen das primäre Gefühl des eigenen 
Wertes sich in der Ablehnung jedes Mehrwertes eines anderen 
äußert, je elementarer gerade dem Herrn, dem Befehlenden 
gegenüber das Erlebnis des zum Gehorsam Gezwungenen ist: 
Er ist ein Mensch wie ich, wir sind gleich! Wo ist also sein 
Recht, mich zu beherrschen? So stellt sich die durchaus nega-
tive und tief innerst antiheroische Idee der G l e i c h h e i t  in 
den Dienst der ebenso negativen Forderung der F r e i h e i t .“ 
(S. 3). 
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„Aber auch der mit der Majorität Stimmende ist nicht mehr nur 
seinem eigenen Willen unterworfen. Das erfährt er sofort, wenn 
er seinen bei der Abstimmung geäußerten Willen ändert. Die 
rechtliche Unmaßgeblichkeit solcher Willensänderung zeigt ihm 
nur allzudeutlich den f r e m d e n  W i l l e n , oder, ohne Bild ge-
sprochen, die o b j e k t i v e  G e l t u n g  d e r  O r d n u n g , der 
er unterworfen ist. Es müßte sich für seine Willensänderung ei-
ne Mehrheit finden, damit er, das Individuum, wieder frei sei. 
Und diese Konkordanz zwischen dem Willen des einzelnen und 
dem herrschenden Staatswillen ist um so schwieriger, diese 
Garantie für die individuelle Freiheit ist um so geringer, je quali-
fizierter die Majorität, die zur Erzeugung des abändernden 
Staatswillens erforderlich ist. Sie wäre so gut wie ausgeschaltet, 
falls Stimmeneinhelligkeit dazu nötig wäre. Hier zeigt sich eine 
höchst merkwürdige Doppelsinnigkeit der politischen Mechanik. 
Was früher bei der ganz nach der Idee der Freiheit sich vollzie-
henden Gründung der Staatsordnung zum Schutze der indivi-
duellen Freiheit diente, wird nunmehr zu ihrer Fessel, wenn 
man der Ordnung sich nicht mehr entziehen kann. Staatsgrün-
dung, | Urzeugung der Rechtsordnung oder des Staatswillens 
kommt ja in der sozialen Erfahrung so gut wie überhaupt nicht 
in Betracht. Man wird doch zumeist in eine fertige Staatsord-
nung hineingeboren, an deren Entstehung man nicht mitgewirkt 
hat, und die einen daher vom Anfang an als fremder Wille ent-
gegentreten muß. Nur die F o r t b i l d u n g , die A b ä n d e -
r u n g  dieser Ordnung steht in Frage. Und unter diesem Ge-
sichtspunkt bedeutet allerdings das Prinzip der absoluten (und 
nicht das der qualifizierten) M a j o r i t ä t  die r e l a t i v  g r ö ß -
t e  A n n ä h e r u n g  a n  d i e  I d e e  d e r  F r e i h e i t .“ (S. 8 
f.) 
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„Nur der Gedanke, daß – wenn schon nicht alle – so doch 
m ö g l i c h s t  v i e l e  M e n s c h e n  f r e i  sein, d.h. m ö g -
l i c h s t  w e n i g  |  M e n s c h e n  m i t  i h r e m  W i l l e n  i n  
W i d e r s t r e i t  z u  d e m  a l l g e m e i n e n  W i l l e n  d e r  
s o z i a l e n  O r d n u n g  g e r a t e n  s o l l e n , führt auf einem 
vernünftigen Wege zum Majoritätsprinzip. Daß dabei natürlich 
die Gleichheit als eine Grundhypothese der Demokratie vor-
ausgesetzt wird, zeigt sich eben darin, daß nicht gerade dieser 
oder jener frei sein soll, weil dieser nicht mehr gilt als jener, 
sondern daß möglichst viele frei sein sollen. Und da ist eben die 
Konkordanz zwischen Einzel- und Staatswillen um so leichter, 
mit je weniger anderen Individualwillen eine Uebereinstimmung 
notwendig ist, um eine Abänderung des Staatswillens herbeizu-
führen. Die absolute Majorität stellt hier tatsächlich die oberste 
Grenze dar. Bei weniger wäre die Möglichkeit gegeben, daß der 
Staatswille im Augenblicke seiner Erzeugung mit mehr Indivi-
dualwillen in Widerspruch als in Einklang steht; bei mehr, daß 
eine Minderheit des Staatswillen – indem sie dessen Abände-
rung verhindert – im Widerspruch zu einer Mehrheit zu bestim-
men vermag.“ (S. 9 f.). 
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„Das ist die letzte Stufe in dem Bedeutungswandel des Frei-
heitsgedankens. Wer der Selbstbewegung nicht folgen will oder 
nicht zu folgen vermag, die dieser Begriff kraft immanenter Lo-
gik vollzieht, der mag sich über den Widerspruch aufhalten, der 
zwischen dem ursprünglichen und dem schließlichen Sinne 
liegt, und auf ein Verständnis der Schlußfolgerungen verzich-
ten, die der geistreichste Schilderer der Demokratie gezogen, 
indem er auch vor der Behauptung nicht zurückschreckte, daß 
der Staatsbürger nur durch den allgemeinen Willen frei sei und 
daß man daher denjenigen, der diesem Willen den Gehorsam 
verweigert, indem man ihm gegenüber den Staatswillen er-
zwingt, z w i n g t  –  f r e i  zu sein. Es ist mehr als paradox, es 
ist ein Sinnbild der Demokratie, wenn in der genuesischen Re-
publik über den Gefängnistüren und auf den Ketten der Galee-
rensklaven das Wort >Libertas< zu lesen war.“ (S. 13) 
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„Damit, daß die natürliche Freiheit zur politischen Selbstbe-
stimmung durch Majoritätsbeschluß, daß der Idealbegriff des 
Volkes zu dem viel engeren Inbegriff der politisch Berechtigten 
und ihr Recht Gebrauchenden zusammenschrumpft, ist die Re-
duktion noch keineswegs vollendet, die sich die Idee der De-
mokratie in der sozialen Wirklichkeit gefallen lassen muß. Denn 
nur in der u n m i t t e l b a r e n  D e m o k r a t i e , die mit Rück-
sicht auf die Größe des modernen Staates und die Vielfältigkeit 
seiner Aufgaben keine mögliche politische Form mehr darstellt, 
wird die soziale | Ordnung tatsächlich durch den Beschluß der 
Mehrheit der politisch Berechtigten, ihr Recht in der Volksver-
sammlung Ausübenden erzeugt. Die Demokratie des modernen 
Staates ist die m i t t e l b a r e , die p a r l a m e n t a r i s c h e  
D e m o k r a t i e , in der der maßgebende Gemeinschaftswille 
nur von der Mehrheit jener gebildet wird, die von der Mehrheit 
der politisch Berechtigten gewählt werden. So daß hier das poli-
tische Recht – und das ist die F r e i h e i t  – sich im wesentli-
chen zu einem bloßen S t i m m r e c h t  abschwächt. Von allen 
bisher erwähnten, die Idee der Freiheit einschränkenden Ele-
menten ist der P a r l a m e n t a r i s m u s  vielleicht das Bedeu-
tendste. Ihn gilt es vor allem zu verstehen, wenn das reale We-
sen jener Gebilde begriffen werden soll, die heute als Demokra-
tien gelten.“ (S. 24 f.). 
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„Wer absolute Wahrheit und absolute Werte menschlicher Er-
kenntnis für verschlossen hält, muß nicht nur die eigene, muß 
auch die fremde, gegenteilige Meinung zumindest für möglich 
halten. Darum ist der R e l a t i v i s m u s  die Weltanschauung, 
die der d e m o k r a t i s c h e  G e d a n k e  voraussetzt. Demo-
kratie schätzt den politischen Willen jedermanns g l e i c h  ein, 
wie sie auch jeden politischen Glauben, jede politische Mei-
nung, deren Ausdruck ja nur der politische Wille ist, gleicher-
maßen achtet.“ (S. 101) 
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„Im 18. Kapitel des Evangelium Johannis wird eine Begebenheit 
aus dem Leben J e s u  geschildert. Die schlichte, in ihrer Naivi-
tät lapidare Darstellung gehört zu dem großartigsten, was die 
Weltliteratur hervorgebracht hat; und, ohne es zu beabsichti-
gen, wächst sie zu einem tragischen Symbol des Relativismus 
und der – Demokratie. Es ist zur Zeit des Osterfestes, als man 
J e s u s  unter der Anklage, daß er sich für den Sohn Gottes 
und den König der Juden ausgebe, vor P i l a t u s , den römi-
schen Statthalter führt. Und P i l a t u s  fragt ihn, der in des Rö-
mers Augen nur ein armer Narr sein kann, ironisch: Also du bist 
der König der Juden? Und J e s u s  antwortet im tiefsten Ernste 
und ganz erfüllt von der Glut seiner göttlichen Sendung: Du 
sagst es. Ich bin ein König, und bin dazu geboren und dazu in 
die Welt gekommen, daß ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, 
der aus der Wahrheit ist, höret meine Stimme. Da sagt P i l a -
t u s , dieser Mensch einer alten, müde und darum skeptisch 
gewordenen Kultur: Was ist Wahrheit? – Und weil er nicht weiß, 
was Wahrheit ist und weil er – als Römer – gewohnt ist, demo-
kratisch zu denken, appelliert er an das Volk und veranstaltet – 
eine | Abstimmung. – Er ging hinaus zu den Juden, erzählt das 
Evangelium, und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an 
ihm. Es ist aber bei euch Herkommen, daß ich euch am Oster-
feste einen freigebe. Wollt ihr nun, daß ich euch den König der 
Juden freigebe? – Die Volksabstimmung fällt gegen Jesus aus. 
– Da schrien wiederum alle und sagten: Nicht diesen, sondern 
B a r r a b a s . – Der Chronist aber fügt hinzu: B a r r a b a s  war 
ein Räuber. 
 Vielleicht wird man, werden die Gläubigen, die politisch 
Gläubigen einwenden, daß gerade dieses Beispiel eher gegen 
als für die Demokratie spreche. Und diesen Einwand muß man 
gelten lassen; freilich nur unter einer Bedingung: Wenn die 
Gläubigen ihrer politischen Wahrheit, die, wenn nötig, auch mit 
blutiger Gewalt durchgesetzt werden muß, so gewiß sind wie – 
der Sohn Gottes.“ (S. 103 f.) 
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„Aber angesichts dieser Situation erhebt sich auch die Frage, 
ob man es dabei sein Bewenden lassen solle, die Demokratie 
theoretisch zu verteidigen. Ob die Demokratie sich nicht selbst 
verteidigen soll, auch gegen das Volk, das sie nicht mehr will, 
auch gegen eine Majorität, die in nichts anderem einig ist, als in 
dem Willen, die Demokratie zu zerstören. Diese Frage stellen, 
heißt schon, sie verneinen. Eine Demokratie, die sich gegen 
den Willen der Mehrheit zu behaupten, gar mit Gewalt sich zu 
behaupten versucht, hat aufgehört, Demokratie zu sein. Eine 
Volksherrschaft kann nicht gegen das Volk bestehen bleiben. 
Und soll es auch gar nicht versuchen, das heißt, wer für die 
Demokratie ist, darf sich nicht in den verhängnisvollen Wider-
spruch verstricken lassen und zur Diktatur greifen, um die De-
mokratie zu retten. Man muß seiner Fahne treu bleiben, auch 
wenn das Schiff sinkt; und kann in die Tiefe nur die Hoffnung 
mitnehmen, daß das Ideal der Freiheit unzerstörbar ist und daß 
es, je tiefer es gesunken, um so leidenschaftlicher wieder aufle-
ben wird.“ 
Hans Kelsen, Verteidigung der Demokratie (1932), in: ders., 
Demokratie und Sozialismus, 1967, S. 60 (61). 


